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Die Mitarbeiter der Beratungsstelle Arbeit des jfd stehen Ihnen bei der 

Arbeitslosmeldung und bei der Antragsstellung weiterhin unterstützend zur Seite. 

Wir beraten weiterhin vor Ort unter Einhaltung der 3G Regel 

 

Melden Sie sich sofort arbeitsuchend.  

Wenn Sie noch in einer Anstellung sind, sollten Sie sich umgehend arbeitsuchend melden – 

spätestens 3 Monate, bevor Ihr Arbeitsverhältnis endet. Wenn Sie kurzfristig erfahren, dass Sie 

Ihre Stelle verlieren: Melden Sie sich spätestens 3 Tage danach arbeitsuchend. 

Es ist wichtig, dass Sie sich so bald wie möglich arbeitsuchend melden. … Melden Sie sich 

nachweislich verspätet arbeitsuchend, kann es sein, dass Ihr Anspruch für eine Woche ruht 

(Fachbegriff: Sperrzeit). Das bedeutet, dass Sie für diese Woche kein Arbeitslosengeld 

bekommen. 

Sie können sich online, schriftlich oder persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend 

melden sowie telefonisch unter der Service-Nummer 0800 4 555500 (gebührenfrei). 

… 

 

Melden Sie sich arbeitslos.  

Melden Sie sich spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung in Ihrer Agentur für Arbeit 

persönlich arbeitslos. Die Arbeitslosmeldung ist die Voraussetzung, dass Sie Arbeitslosengeld 

beziehen können. 

Für die persönliche Arbeitslosmeldung benötigen Sie Ihren Personalausweis mit aktueller 

Meldeadresse (alternativ: Pass oder Ersatzdokument und aktuelle Meldebescheinigung). 

 

Beantragen Sie online Arbeitslosengeld.  

Es reicht aus, wenn Sie den Antrag etwa 2 Wochen vor Beginn der Arbeitslosigkeit absenden. … 

Anträge, bei denen die Auszahlung zuerst ansteht, werden auch zuerst bearbeitet. 

Bewilligtes Arbeitslosengeld erhalten Sie monatlich rückwirkend. 

… 

 


